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RS OGH 1986/11/19 8Ob527/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

ABGB §785

ABGB §956

Rechtssatz

Zwischen einer gewöhnlichen Schenkung unter Lebenden einerseits und einer Schenkung auf den Todesfall

andererseits besteht insoferne ein erheblicher Unterschied, als die gewöhnliche Schenkung dem Schenker den Genuß

des geschenkten Gegenstandes sofort entzieht, während ihm dieser Genuß bei der Schenkung auf den Todesfall bis zu

seinem Tod verbleibt.

Entscheidungstexte

8 Ob 527/86

Entscheidungstext OGH 19.11.1986 8 Ob 527/86

EvBl 1987/198 S 753 = NZ 1988,42 ( Friedeis )
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